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Allgemeiner Sozialer Dienst

Der Allgemeine Soziale 
Dienst ist Ansprechpartner 

und Anlaufstelle für Kinder, Ju-
gendliche, Eltern, Schule, freie 
Träger, Gemeinden und viele 
andere Personen und Einrich-
tungen. Die Sozialarbeiter un-
terstützen und beraten bei per-
sönlichen Problemen und lei-
sten ganzheitliche Hilfe für al-
le Ratsuchenden. Die Probleme 
können Jugend-, Sozial- oder 
Gesundheitshilfe betreffen. In 
vielen Fällen beraten die Sozi-
alarbeiter oder vermitteln spezi-
alisierte Hilfe, z.B. Sucht-  oder 
Schuldnerberatung. 

Zu	den	wesentlichen		
Aufgaben	gehören:

Schutz von gefährdeten 
Kindern und Jugendlichen

Beratung in  
Erziehungsfragen

Einleiten und Steuerung von 
erzieherischen Hilfen im 
Rahmen der Jugendhilfe

Sozialarbeit für Schüler

Persönliche Hilfen in Zu-
sammenarbeit mit den  
sozialen Leistungen 

Familiengerichtshilfe













Ambulante Hilfen

Die Fallzahlen bei den ambu-
lanten Hilfen zur Erziehung 

– wie Soziale Gruppenarbeit, Er-
ziehungsbeistandschaften oder 

Fallzahlen	und	Ausgaben
in	der	ambulaten	Hilfe	

Kinder und 
Jugendliche AusgabenHilfeart

nach SGB VII �005* �006* �005 �006**

Erziehungs-
beistandschaft

11 6 149.49� Euro 85.000 Euro

Sozialpäd.	
Familienhilfe

71 71 98�.90� Euro
1 Million Euro

Erziehung	in	
Tagesgruppen

19 17 416.140 Euro �78.000 Euro

Sozialpädagogische Familienhil 
fe – sind relativ stabil, bei der 
Erziehungsbeistandschaft ist ein 
Rückgang zu beobachten.

* jeweils im September   ** Hochrechnung

Vollzeit-Unterbringungen in 
Pflegefamilien gewinnen an Bedeutung

Jugend und Soziales

Nach wie vor hat der Alb-
Donau-Kreis im Landkreis-

vergleich (bezogen auf die je-
weilige Einwohnerzahl der bis 

�1-Jährigen) in ganz Baden-Würt-
temberg die wenigsten Fremd-
unterbringungen zu verzeich-
nen. Auch das Verhältnis zwi-

Landrat Heinz Seiffert 
(im Bild oben links) 
ehrt Pflegeeltern im 

Haus des Landkreises
(November 2006)
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schen Heimerziehung und Voll-
zeitpflege in einer Pflegefamilie 
verschiebt sich zugunsten der 
kostengünstigeren Unterbrin-
gung in Pflegefamilien. Diese 
Entwicklung wird durch den ge-
zielten Ausbau von Pflegestel-
len gefördert.

Die Hochrechnung zum �0. 
September �006 belegt dies: 
danach wird der Ansatz für die 
Vollzeitpflege um 1��.000 Euro 
über- und der Ansatz für Heim-
unterbringung um 187.000 Eu-
ro unterschritten.

Die Zahl der stationären 
Unterbringungen bei jungen Er-
wachsenen hält sich auf relativ 
hohem Niveau.
 

Fallzahlen	und	Ausgaben
in	der	Vollzeitunterbringung	

Kinder und 
Jugendliche Ausgaben

Hilfeart
nach SGB VII

�005* �006* �005 �006**

Berater, Unterstützer und Beistand

Der Berater, Unterstützer und 
Beistand ist „Anwalt“ für 

junge Menschen mit dem Ziel, 
vor allem die existenziellen Be-
dürfnisse des Kindes zu decken. 
Dazu gehört die Klärung der Ab-
stammung und die Sicherstel-
lung des Unterhalts. Kinder und 
Jugendliche werden damit von 
Sozialleistungen unabhängiger. 

Jahr/
Stichtag Beistandschaften

Vollzeitpflege 8� 86
9�5.694 

Euro

1,150 
Millionen 

Euro

Heimerziehung 4� ��
1,640 

Millionen 
Euro

1,650 
Millionen 

Euro

Heimerziehung	
(seelische	
Behinderung)

10 10
�91.5�6 

Euro
�50.000 

Euro

Heimerziehung	
junge	Volljährige

17 14
461.519 

Euro
47�.000 

Euro

* jeweils im September  ** Hochrechnung

Folgende Unterhaltszahlungen 
wurden durch die Beistände ein-
genommen und weitergeleitet:

Jahr Unterhalt/Euro

Ist die Einrichtung einer Bei-
standschaft nicht notwendig oder 
nicht gewünscht, können allein 
erziehende Elternteile beraten 
und unterstützt werden. Diese 
Leistung gilt als Hilfe zur Selbst-
hilfe. Einziger Unterschied ist 
die Tatsache, dass die Beistand-
schaft eine gesetzliche Vertre-
tung des Kindes einschließt.

�005 1,6�5 Millionen
1.1. bis 
�0.09.�006

1,�1� Millionen

�1.1�.�005 1.750
�1.07.�006 1.764

�005 8�4
1.1. bis 
�1.08.�006

598

Jahr Beratungen

Jugend und Soziales
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Unterhaltsvorschuss

Als besondere Hilfe für al-
lein Erziehende sichert 

das Unterhaltsvorschussgesetz 
aus öffentlichen Mitteln ei-
nen Mindestunterhalt von Kin-
dern, die keinen Unterhalt vom 
anderen Elternteil oder keine 
Waisenbezüge erhalten. Die 
Leistungen betragen monatlich 
für Kinder unter 6 Jahren 1�7 
Euro und vom 6. bis zum 1�. 
Lebensjahr 170 Euro.

Unterhaltsvorschuss wird 
bis zu einem Alter von 1� Jah-
ren und längstens für 7� Mo-
nate geleistet.

Anstieg	der	Zahlfälle
Jahr/
Stichtag

Unterhalts-
vorschuss

Die Nachfrage zur Errichtung 
einer Beistandschaft nehmen 
immer mehr allein Erziehen-
de in Anspruch. Das liegt zum 
einen daran, dass das kosten-
freie Angebot bekannter wird 
und zum anderen die Einkom-
menssituation der Eltern sich in 
den letzten Jahren weiter ver-
schlechtert hat. Die Zahl der 
Mangelfälle – der Mindestunter-
halt reicht nicht für alle Unter-
haltsberechtigten aus – nehmen 
zu und damit die Streitigkeiten 
bei der Verteilung.

Das Unterhaltsrecht wird 
an die geänderten gesellschaft-
lichen Verhältnisse und den ein-
getretenen Wertewandel ange-
passt. Ein Gesetzesentwurf der 
Bundesregierung liegt vor. Das 
Gesetz soll voraussichtlich am 
1. April �007 in Kraft treten. 
Wesentliche Zielsetzungen für 
den Unterhalt für Kinder:

Vereinfachung  
des Unterhaltsrechts

Ist nicht genügend Geld  
für alle Unterhaltsberech-
tigten vorhanden, sollen  
die Kinder Vorrang vor  
allen anderen haben.

gesetzliche Definition  
des Mindestunterhalts.







Unterhalts-
vorschusszahlungen	
und	Ersatzleistungen
Jahr Auszahlungen/Euro Ersatzleistungen/Euro

�1.1�.�005 58�
�0.09.�006 608

Der rückständige Unterhalt - als 
Ersatz für den geleisteten Unter-
haltsvorschuss - wird beim Un-
terhaltsverpflichteten geltend 
gemacht.

Ersatzfälle	
zurückgegangen
Jahr/
Stichtag

Unterhalts-
vorschuss

�1.1�.�005 981
�0.09.�006 847

�005 1,06� Millionen �5�.551
1.1.-�0.09.�006 91�.581 �94.518

Jugend und Soziales
Allgemeiner sozialer Dienst
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Jugendgerichtshilfe

Jugendgerichtshilfe bringt die 
erzieherischen, sozialen und 

fürsorgerischen Gesichtspunkte 
im Verfahren vor dem Jugend-
gericht zur Geltung. Die Teil-
nahme der Jugendgerichtshilfe 
an den Verhandlungen vor dem 
Jugendgericht, Jugendschöffen-
gericht und der Jugendkammer 
ist gesetzlich verpflichtend. 

In den letzten Jahren haben vor-
her zahlenmäßig nicht relevante 
Betrugsarten für die Jugendge-
richtshilfe an Bedeutung ge-
wonnen: Fahren ohne gültigen 
Fahrausweis sowie Computer- 
und Scheckkartenbetrug.

Die nicht im Einzelnen ge-
nannten Delikte (z.B. Verstöße 
gegen das Waffengesetz, Ver-
stöße gegen das Pflichtversiche-
rungsgesetz, Raub, räuberische 
Erpressung, falsche Verdächti-
gung, Falschaussagen vor Ge-

Jugend und Soziales

�005 bis Juni �006

Körperverletzung  19�  99
Diebstahl  �51  1�7
Sachbeschädigung  4�  15
Fahren ohne Fahrerlaubnis  56  �5
Verstöße gegen 
Betäubungsmittelgesetz

 86  58

Betrugsdelikte  87  ��

richt, Beleidigung usw.) werden 
voraussichtlich leicht zuneh-
men. �005 waren es 184 De-
likte, bis Juni �006 sind es be-
reits 101 Delikte.

Im Jahr �005 waren insge-
samt 644 Fälle zu bearbeiten, 
bis Juni �006 waren es bisher 
��4.

Entwicklung	der	
Straftaten	2005	–	2006	
im	Alb-Donau-Kreis:
 

Allgemeiner sozialer Dienst


